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MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDEPRÄSIDIUM 

 

 

 

Liebe Benkemerinnen und Benkemer  

 

Am Freitag, 26. Juni 2020 fand die 

Verabschiedung von Gemeindewerkarbeiter 

Martin Studer statt. Der Gemeinderat, die 

Forstverwaltung und das Gemeindewerk trafen 

sich deshalb zum gemeinsamen Mittagessen in 

der Gastwirtschaft Gennersbrunnerhof in 

Schaffhausen.  

 

Martin Studer trat seine Anstellung im 

Gemeindewerk am 01. Juni 1990 an und betreute 

in der Folge während rund dreissig Jahren das 

Gemeindewerk und war zugleich auch noch im 

Forstbetrieb tätig. Während dieser langen Zeit hat 

Martin Studer das Wachstum an der Dorfstruktur, 

Siedlung und Natur miterlebt und zum Teil auch 

mitgeprägt.  

 

Zur Verabschiedung erhielt Martin Studer einen 

handgeschnitzten Wanderstock mit 

Provianttasche, geschnitzt aus einer Esche aus 

dem Benkener Wald überreicht. 

 

 
 

 

 

 

 

Vielleicht lassen sich die guten Momente der 

naturverbundenen Arbeit mit einem 

ordentlichen «Znüni» Revue passieren. Der 

Gemeinderat dankt Martin Studer für seine 

gute Arbeit, das grosse Engagement und die 

Treue ganz herzlich und wünscht ihm und 

seiner Frau Maja alles Gute, gute Gesundheit 

und viele interessante Erlebnisse in seinem 

neuen Lebensabschnitt.  

 

 
 

Nun noch eine Information zum Schluss: 

Der Gemeinderat hat mit dem 

durchführenden Verein entschieden, die 1. 

August-Feier durchzuführen, unter Einhaltung 

der entsprechenden Schutzmassnahmen.  

 

Jetzt wünsche ich Ihnen erholsame 

Sommerferien und eine gute, erfreuliche Zeit. 

Bleiben Sie gesund! 

 
Beatrice Salce 

Gemeindepräsidentin 
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MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT 
 

 

Zweckverband Feuerwehr Kohlfirst 
 

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 

2019 mit einem Aufwand von Franken 

268'428.00 und einem Ertrag von Franken 

10'291.30 genehmigt. Der Aufwandüberschuss 

von Fr. 258'136.72 geht zu Lasten der 

Verbandsgemeinden. Die Nettoinvestition 

beträgt Franken 181'872.45. 

 

Bäume und Sträucher schneiden 

An Orten, an denen das Strassenprofil 

ohnehin meistens knapp ist, wird der Fuss- und 

Fahrzeugverkehr vielfach durch über-

hängende Äste von Bäumen und Sträuchern 

aus Vorgärten behindert. Oft ist dadurch die 

Verkehrsübersicht bei Einmündungen, 

Ausfahrten und Kreuzungen beeinträchtigt. 

Das Ast- und Blattwerk der Bäume hat über 

der Strasse einen Lichtraum von 4,5 Meter 

Höhe zu wahren; bei Fusswegen kann der 

Lichtraum bis auf eine Höhe von 2,5 Meter 

verkleinert werden. Diese Lichtraumprofile 

sind durch die Grundeigentümer/-innen 

konstant beizubehalten. In 

Übersichtsbereichen wie Einmündungen, 

Kurven und Ausfahrten sind Sträucher und 

Pflanzen auf 80 Zentimeter unter der Schere 

zu halten. Hausnummern und Signalisationen 

müssen gut sichtbar sein. Grünhecken sind 

stets bis auf die Strassengrenze 

zurückzuschneiden. Bitte achten Sie auch 

darauf, dass Wanderwege und Hydranten 

von Hecken, Büschen und Bäumen frei 

bleiben. Das Lichtraumprofil über dem 

Gehweg ist vor allem für Kinder, geh- und 

sehbehinderte oder blinde Menschen wichtig. 

Wir bitten Sie, bis zum 15. September 2020 die 

entsprechenden Arbeiten auszuführen. 

Andernfalls behält sich der Gemeinderat vor, 

die erforderlichen Schnittarbeiten unter 

Kostenfolge zu Lasten der Eigentümer 

ausführen zu lassen.  

 

 

Hinweis 

Grünmaterial kann auf dem Sammelplatz A4 

entsorgt werden. Es ist verboten, Grünmaterial 

in Wäldern, an Flüssen/Bächen und nicht 

bewilligten Plätzen zu deponieren. Am 15. 

September und 27. Oktober 2020 steht Ihnen 

der gemeindeeigene Häcksel-Dienst zur 

Verfügung. Anmeldungen nimmt gerne die 

Gemeindeverwaltung entgegen.  

 

SBB Tageskarte Gemeinde 
 

Wieder einmal… 

 

 über die Kapellbrücke in Luzern 

schlendern?  

 das Matterhorn 

fotografieren? 

 im Nationalpark 

wandern? 

 

Für solche und andere 

Tagesausflüge bietet sich 

die Tageskarte Gemeinde 

geradezu an. Sie können 

die Tageskarte telefonisch 

oder über das Internet 

reservieren. Der Preis 

beträgt Fr. 45.00. Weitere Informationen 

erhalten Sie auf der Gemeindeverwaltung 

oder auf unserer Homepage unter SBB-GA, 

Verkaufsbedingungen.  

 

Weitere Mitteilungen 
 

 

Das Kantonale Labor Zürich hat am 23. Juni 

2020 am Scherersbrunnen, Davidsbrunnen 

sowie am Eckingerbrunnen Wasserproben 

entnommen. Aus dem Bericht kann 

entnommen werden, dass das Wasser dieser 

Proben den an Trinkwasser gestellten 

Anforderungen entspricht.   

 
Gemeinderat Benken 
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Sommerzeit – Ferienzeit – Reisezeit 

 
 

bitte prüfen Sie Ihre Identitätskarte auf Ihre Gültigkeit und 

erneuern Sie sie rechtzeitig. 
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Neuer Wegweiser am «Fünfarmigen» in Benken  
 

Anlässlich der Jubiläumsfeier des Verbandes der Waldeigentümer 

2019 wurde eine junge Zürcher Eiche am «Fünfarmigen» in Benken 

mit der Bevölkerung gepflanzt. Jakob Strasser hat sich am 

Waldumgang anerboten, den Wegweiser (Benken, Feuerthalen, 

Schlatt, Uhwiesen und Wildensbuch) neu zu gestalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Mittwoch, 01. Juli 2020 wurde der 

Wegweiser durch Beatrice Salce 

(Gemeindepräsidentin), Peter Nohl 

(Gemeinderat Uhwiesen), Hansueli Langenegger (Förster) und Jakob Strasser feierlich eingeweiht. An 

dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei Jakob Strasser für die tolle Arbeit. 
 

 

Amtliche Publikation 
 

An der Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2019 stimmten die Stimmberechtigten von Benken der 

Sanierung der bald 75-jährigen Waldhütte am Stadtweg zu. Der Umbau steht kurz vor dem Abschluss. 

Das Projekt umfasst den Teilabbruch und den vergrösserten Wiederaufbau der Waldhütte. Mit der 

Renovation wurde die Waldhütte den heutigen Bedürfnissen angepasst. Dazu gehört beispielsweise: ein 

Cheminée mit Grillrost, eine Aussenfeuerstelle mit Brennholz, eine Sitzgarnitur, eine WC-Anlage, 

Solarstrom und ein offener Unterstand. Für den Umbau ist mit Franken 150'000.- zu rechnen. Die 

umfassende Sanierung der Stadtweghütte erlaubt nun auch die Überprüfung der Benützungsgebühren 

auf Basis des Tarifblattes vom 01.01.2019. Mit GRB vom 07. Juli 2020 setzt der Gemeinderat die neuen 

Benützungsgebühren auf den 01. Juli 2020 fest:  

 Neu 

Zivilrechtlicher Wohnsitz in Benken ZH Fr. 60.-* 

Zivilrechtlicher Wohnsitz ausserhalb Benken ZH Fr. 120.-* 

Vereine mit Sitz in Benken ZH gratis* 

* inkl. Fahrbewilligung nach § 7 Kant. Waldgesetz für das Befahren der Waldstrasse (bisher Fr. 15.-) 

 

Rechtsmittel 

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, 

8450 Andelfingen, schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag sowie dessen Begründung enthalten. Die 

Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit nötig beizulegen. 

 

Benken, 10. Juli 2020  
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Geschätzte Gäste 

Unser Restaurant bleibt vom 

31. Juli 2020, ab 14.00 Uhr 

bis und mit 

4. August 2020 

geschlossen. 

 

Das Baumgarten-Team wünscht Allen einen schönen 1.August. 

 

Hotelzimmer mit Frühstück: offen 
 

 

Individuelle Prämienverbilligung (IPV) 2021 - Neuerungen 

 

Wer im Kanton Zürich wohnt und in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen lebt, hat Anspruch auf 

eine individuelle Prämienverbilligung. Ab 2021 gilt im Kanton Zürich ein neues Gesetz. 

 

Warum werden neu Steuerabzüge aufgerechnet? 

Das neue IPV-System ist bedarfsgerechter. Unterstützung bekommt, wer sie wirklich braucht. Deshalb 

werden bei der Prämienverbilligung nicht alle Steuerabzüge akzeptiert. So werden zum Beispiel die 

Kosten für Unterhaltsarbeiten an der eigenen Liegenschaft oder Beiträge an die 2. oder 3. Säule nicht 

akzeptiert. Bei jungen Erwachsenen in Ausbildung werden neu auch die Steuerdaten der Eltern 

mitberücksichtigt. 

 

Welches Steuerjahr gilt für die Prämienverbilligung 2021? 

Basis für die definitive Berechnung des IPV-Anspruchs für das Jahr 2021 sind die Steuerfaktoren vom 

Jahr 2021. 

 

Wie ist der neue Ablauf für die Auszahlung? 

Die definitiven Steuern für das Jahr 2021 werden normalerweise erst in den Jahren 2022/2023 bekannt. 

Deshalb gibt es vorher eine provisorische Prämienverbilligung. Die SVA Zürich bezahlt im ersten Schritt 

80% des IPV-Betrags an die Krankenversicherung aus. Die Restzahlung oder Rückforderung erfolgt, 

sobald die definitiven Steuern für das Jahr 2021 vorliegen. 

 

Welche Personen bekommen den Antrag zugeschickt? 

Die SVA Zürich ermittelt jeweils im Frühling wer im Folgejahr Anspruch auf Prämienverbilligung hat. Das 

geschieht auf Basis der aktuellen definitiven Steuerfaktoren. Diese Personen erhalten das 

Antragsformular bis Ende August mit der Post zugestellt.  

Sollten Sie kein Antragsformular erhalten, warten Sie bitte bis Anfang September 2020. Dann stellt die 

SVA Zürich auf der Webseite ein Online-Formular für Nachmeldungen zur Verfügung. 

Im Internet unter www.svazurich.ch/ipv finden Sie detaillierte Informationen. 
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Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Benken 

während den Sommerferien 2020 

 

Die Sommerferien beginnen am Samstag, 11. Juli und 

enden am  

Sonntag, 16. August 2020. 
 

Die Verwaltung ist jeweils am Vormittag 

von 08.30 bis 11.30 Uhr geöffnet, 

nachmittags geschlossen. 
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